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	Muster: Informationsbogen zur Dienstfahrzeugnutzung 

	Liebe Mitarbeiter, 
Sie sind während Ihrer Arbeitszeit mit dem Dienstwagen unterwegs. Da uns Ihre Sicherheit am Herzen liegt, haben wir Sie in die Funktionen unserer Fahrzeuge eingewiesen. Sie wissen, wo sich die Schalter für Licht, Blinker, Fernlicht, Klimaanlage, Heizung, Lüftung und Warnlicht befinden, wie Sie den Gurt auf Ihre Körpergröße einstellen und die Freisprechanlage bedienen. Für weitere Fragen finden Sie die Betriebsanweisung des jeweiligen Fahrzeugs im Handschuhfach. 
Darüber hinaus sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie einmal im Jahr über den sicheren Umgang mit den Dienstfahrzeugen zu unterweisen. Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte: 
Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen prüfen: Nach § 36 DGUV V70 sind Fahrzeugführer verpflichtet, vor jeder Fahrt sicherheitsrelevante Einrichtungen (Bremsen, Beleuchtung, Blinker, Lenkrad, Spiegel etc.) zu prüfen und Mängel sofort zu melden. Bei Mängeln dürfen Sie das Fahrzeug nicht nutzen. Informieren Sie sofort den Beauftragten für Dienstfahrzeuge, die Pflegedienstleitung oder den Inhaber. 
Mängel während der Tour: Stellen Sie während der Fahrt Mängel fest, melden Sie diese nach der Tour umgehend. Bei gravierenden Defekten (z. B. Bremsenausfall) dürfen Sie das Fahrzeug nicht weiter nutzen. Klären Sie telefonisch mit der verantwortlichen Person, wie es weitergeht. 
Nach der Fahrt: Sichern Sie das Fahrzeug: Handbremse anziehen, kleinsten Gang einlegen oder Parksperre aktivieren. 
Schuhwerk: Tragen Sie immer festes, den Fuß umschließendes Schuhwerk. Flipflops oder Sandaletten ohne Riemen sind verboten. 
Warnweste: Bei Pannen oder Unfällen, bei Dunkelheit oder schlechter Sicht müssen Sie eine Warnweste tragen. In jedem Fahrzeug liegen mindestens 2 Westen, immer in der Tasche hinter dem Fahrersitz. 
Pannen und Unfälle: Warndreieck, Verbandkasten, Ersatzrad, Wagenheber und Rettungsdecke finden Sie im Kofferraum. Unfallmappe und Erste-Hilfe-Hinweise liegen im Handschuhfach. 
Fahrerlaubnis: Sie dürfen nur mit gültigem Führerschein fahren. Wir kontrollieren diesen mindestens zweimal pro Jahr. Sollte er Ihnen entzogen werden, müssen Sie uns sofort informieren. 
Betriebssicherheit: Unsere Fahrzeuge werden regelmäßig gewartet und mindestens einmal jährlich von Fachleuten geprüft. Melden Sie dennoch festgestellte Mängel sofort. 
Straßenverkehrsordnung 
· Handy nur mit Freisprechanlage nutzen 
· Nur auf gekennzeichneten Parkplätzen parken 
· Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten 
· Sicherheitsgurt anlegen 
· kein Alkohol oder Drogen vor oder während der Arbeitszeit und damit auch nicht während der Dienstfahrten 
Stress vermeiden: Zeitdruck führt oft zu riskantem Fahrverhalten. Melden Sie unrealistische Tourenpläne sofort der Verantwortlichen Pflegefachkraft. 
Fahrzeugpapiere: Der Kfz-Schein befindet sich hinter der Sonnenblende, die Parkscheibe im Handschuhfach. Ihren Führerschein müssen Sie stets mitführen. 
Fahrsicherheitstraining: Einmal jährlich bieten wir Fahrsicherheitstrainings an. Diese Termine gelten als Arbeitszeit. 
Mitnahme von Personen: Pflegekunden und deren Angehörige dürfen grundsätzlich nicht mitgenommen werden. Andere Personen nur, wenn das Fahrzeug privat genutzt wird oder die Pflegedienstleitung dies ausdrücklich erlaubt. 
Lernen aus Unfällen: Wir prüfen regelmäßig die Ursachen von Unfällen mit Dienstfahrzeugen. Gemeinsam überlegen wir, welche Maßnahmen künftig helfen, solche Vorfälle zu vermeiden, und passen unsere Regeln bei Bedarf an. 
Auf eine stets sichere Fahrt 
Ihre






